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Norm

BDG 1979 §247e Abs1 idF 1997/I/109;

PG 1965 §41 Abs2 idF 1997/I/138;

PG 1965 §41 Abs3 idF 1997/I/138;

PG Hochschulprofessoren Emeritierung 1955 §4 Abs1;

PG Hochschulprofessoren Emeritierung 1955 §4 Abs3 idF 1986/387;

Überleitung von Universitätspersonal 1988 Art5 Abs3;

VwGG §42 Abs2 Z1;

VwRallg;

Rechtssatz

Der Grundsatz "lex posterior derogat legi priori" kann auf das Verhältnis einer späteren generellen (lex posterior

generalis) zu einer früheren speziellen Norm (lex specialis) nicht ohne weiteres angewendet werden. In einem solchen

Fall können die beiden Normen nämlich auch so gedeutet werden, dass die ältere spezielle als Ausnahme von der

jüngeren generellen Norm betrachtet wird, sodass ihre Derogation durch die spätere generelle Norm gerade nicht

anzunehmen ist (vgl. das hg. Erkenntnis vom 28. April 2005, Zl. 2002/11/0157, mit Hinweis auf die Judikatur des VfGH).

[Hier: Ein solcher Fall liegt vor, weil es sich bei der auf das Lebensalter abstellenden Übergangsbestimmung des Art V

Abs. 3 letzter Satz des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 148/1988 um die hinsichtlich bereits emeritierter Ordentlicher

Universitätsprofessoren (jedenfalls soweit es zu einer Weiteranwendung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 236/1955

kommt) gegenüber § 247e Abs. 1 BDG 1979 (diese Vorschrift erwähnt Emeritierte nicht einmal) speziellere Norm

handelt.]
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